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Revidirte Statuten
der

Ostschweiz, geographisch-commerciellen Gesellschaft

in

St. Gallen.

S l.
Die Gesellschaft bezweckt die Verbreitung geographischer

Kenntnisse, sowie Förderung geographisch-wissenschaftlicher
Forschungen und commercieller schweizerischer Interessen..

Sie hat ihren Sitz in St. Gallen.

S 3.

Die Geschäftsleitung ist einer Commission von 15

Mitgliedern übertragen, von welchen mindestens 11 ihren Wohnsitz

in St. Gallen haben müssen. Die Hauptversammlung
wählt aus der Mitte derselben den Präsidenten der
Gesellschaft.

S 4.

Die Commission vertheilt ihre Aufgaben in
zweckentsprechender Weise ; von ihr eingesetzte Subcommissionen



haben über ihre Thätigkeit der Gesamint - Commission
regelmässig Bericht zu erstatten und in wichtigeren Fällen
deren Genehmigung einzuholen.

S ö.

Die Commission ist gehalten, die Zwecke der Gesellschaft

zu fördern durch:
Anordnung öffentlicher Versammlungen und Vorträge:
Aeufnung der kartographischen, ethnographischen und

Produkten-Sammlung, sowie der Bibliothek :

Circulation von Lesemappen, und

Herausgabe eines Gesellschafts-Organs.

S ß.

Die Mitgliedschaft wird erworben entweder durch Bezahlung

eines jährlichen Beitrages von Fr. 10. —, der jeweilen
bis spätestens Ende Februar erhoben wird, oder einer
Avcrsal-Summe von Fr. 100.— : während des Jahres
Eintretende zahlen pro rata. Uebor die Aufnahme in die Gesellschaft

entscheidet die Commission.

Dieselbe ist ermächtigt, Ehren- und correspondirende

Mitglieder zu ernennen, sowie Mitglieder, welche die

Bestrebungen der Gesellschaft in besonderer Weise fördern,
des Jahresbeitrages zu entheben und den Umständen

entsprechend zu honoriren.

S L

Corporationen und Vereine, welche als solche der Gesellschaft

angehören, haben die Rechte eines einzelnen Mitgliedes
und sind zur Absondung eines stimmberechtigten
Abgeordneten an die jeweiligen Hauptversammlungen ermächtigt.
Diese Delegirtcn sind gleich jedem andern Mitglied in die

Commission wählbar.



S 8.

Die Gesellschaft versammelt sich:
1. Zu einer jährlichen Hauptversammlung, welche folgende

ordentliche Traktanden zu erledigen' hat:
a Berichterstattung ;

bj Rechnungsahlage :

c) Wahl der Commission und zweier Rechnungs-
revisoren ;

d) Festsetzung der Crédite für die vorgesehenen
Zwecke.

2. So oft die Commission es für nöthig erachtet, oder
die Hälfte der Mitglieder beim Präsidium es schriftlich

verlangen.

Die Hauptversammlung hat in der Regel im Februar
stattzufinden.

S 9.

Jedes Mitglied erhält die Publicationen der Gesellschaft

gratis und ist überdies nach den Bestimmungen des

Regulativs zur Benutzung der Bibliothek und der Lesemappen

berechtigt.

S 10.

Die Gesellschaft ist Mitglied der Vereinigung der
schweizerischen geographischen Gesellschaften.

S Tl.

Sollte die Gesellschaft sich jemals auflösen, so ist ihr
Eigenthum den städtischen Interessen zu erhalten und einer

geeigneten Behörde zu übergeben, welche Gewähr bietet,
dass die Sammlungen ihrem ursprünglichen Zwecke erhalten
bleiben.



— 4 —

§1:2.

Austrittserklärungen aus der Gesellschaft sind jeweilen
bis spätestens Ende December schriftlich an den Vorstand
zu richten; über Ausnahmsfalle entscheidet die Commission.

Obige Statuten sind der Genehmigung durch die

Hauptversammlung vorbehalten.

St. Gallen, den 31. .Tnli 1891.

Der Präsident :

H. Rüegg-Perry^

Der Generalsekretär.

H. Pfeiffer-Wild.
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